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n ..... ~.2S-f der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: ~ &. Juni 1971 No. 13 jr; 

A n t rag 

der Abgeordneten LuptO~Ti ts, Machunze 
und Genossen 

betreffend die Novellierung des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1969 
über die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse des im Gel'lahrsam 
des Bunde sdenkmalamte s befindlichen Kunst- und Kulturgutes, 
BGBl. Nr. 29LI/1969. 

Für Anmeldungen nach dem Bundesgesetz vom 27 .. Juni 1969 über die 
Berei.nigung der Elgentumsverhältnisse des im Gevrahrsam des Bundes

denkmalamtes befindlichen Kunst- und Kulturgutes, EGBl. Nr. 294/1969, ' 
stand ein Anmeldezeitraum von 16 I\lonaten ~:ur Verfügung. Es hat 
sich gezeigt, daß Anmeldungen aus dem Ausland, die auf' die Heraus-
gabe einer nicht unbedeutenden Anzahl von Kunst- und Kulturgütern 
gerichtet sind, verspätet einlangten. Um eine materielle Prüfung 

dieser Anmeldungen zu ermöglichen, ist es not\lJendig, die am 
31. Dezember 1970 abgelaufene Anmeldefrist wieder zu eröffnen. 
Damit soll vermieden werden, daß von anmeldenden Staaten und im 
Ausland lebenden Personen der Vorwurf erhoben wird, wegen der 
relativ kurzen Anmeldefrist sei es zu keiner materiellen Prüfung 

berechtigter Ansprüche gekommen. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••.••• ...... • , womit das BundesGesetz 
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Vom 2,'7. Juni 1969 über die Bereinigung der Eigentumsver

hältnisse des im Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befind

lichen Kunst- und Kulturgutes, BGBl. Nr. 294/1969, abge
ändert wird (Kul1st- und Kulturgutbereinigungsgesetz-Novelle 

1971). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 27. Juni 1969 über die Bereinigung der 

Eigentumsverhältnisse dep im Gei1ahrsam des Bundesdenlcmalamtes 

befindlichen jI-uns t- und leul turgute s (Kunst- und l(ul turgutbe

reinigungsgesetz 1969, BGBl. Nr~ 294/1969) wird wie folgt ge
ändert: 

§ 2 AbE~ '" 1 letzter Satz erhEllt folgende Passung: 
"Die AmneJäung mui~ bei sofortiger Ver-vril">kung spätestens am 

3:1 .. 12,,1972 bei der Anmelc1estelle eingelangt sein,,11 

Artikel 11 

1. Die Bestimmungen über die Verwirkung des Anspruches gemäß 

§ 2'Abs. 1 letzter Satz des Kunst- und Kulturgutbereinigungs

gesetzes 1969, BGBl. Nr. 294/1969, werden mit vJirkung vom 
1. Jänner 1971 aufgehoben. 

2. Ablehnende Mitteilungen der Anmeldestelle oder rechtskräftige 

Entscheidungen der Gerichte, die vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes unter Hinweis auf § 2 Abs. l' letzter Satz des 

Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetzes 1969, BGBI. NI'. 294/1969, 

ergangen sind, stehen einer neuerlichen Behandlung von Anmeldungen 
nicht entgegen. 

3. Kunst- und KUlturgut, das nach r>1aßgabe der Bestimmungen dieses 
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Bundesgesetzes als fristgerecht angemeldet anzusehen ist, 

gilt als noch nicht in das Eigentum des Bundes übergegangen. 

Artikel 111 

r'1it der VOllziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unter

richt und Kunst und - soweit die Bestimmungen dieses Bundesge

setzes von den Gerichten anzuwenden sind - dem Bundesminister 
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l?!rlüuternde .. B~n'!2F.k.ungeI1: 

Gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 27.Juni 1969 
über die Bereinigung der EigenttlOsverhältnisse des in Gewahrsam 
des Bundesdenknalamtes befindlichon Kunst- und KulturGUtes. 
BGB1.Nr o 294/1969t konnten Ansprüche bis 31. De,2eTIber 19Z0 bei 
der FLD für Wien, Nö und Bgld~ angemeldet werden. 

Obwohl seit dem Ablauf der Anmeldefrist bereits 5 Monate 
vergangen Bind, gehen auch jetzt noch Anmeldungen vor allem aus 
dem Ausland, so aus DeutSChland, Italien~ Frankreich. S:panien,. 
Englruld, Holland, Amerika etc o ein. 

Der Grund für das verspätete Einlangen der Anmeldungen ist 

vor allem darin zu erblicken, daß die im Ausland lebenden Ein
schrei tor von der I1öglichkei t einer i.nmelCiune; ihrer Anspruche 
in. Öste:rreich ~u spät infor.Jliert '1."mrden.. Z",la.r \'laren die öster
roichischo.u Vertretungsbehörden im Ausland und die Gemeinden im 
Inland verpflichtet, die im tt .Amtsblatt zur \Jiener Zeitung" vom 
209.1969 verlautburtie Liste Uber das den Gegenstand d.GS Gesetzes 
bildende Kunat- und Kulturgut mlr Einsicht aufzulegen, doch 
konnte damit offenbar die er1'larteto Publi zität nicht erreicht 

"lorden. Dazu. kam nacht daß das österroichische FC1"llSehen erst 
am 31012.1970, sohin am Ta~e des Ablauf0E der Anneldefrist in 

einem tlHorizonte-Beitraglf die Anee~eeenheit behandelte, was zur 
Folge hatte, claß allfällige Eigent-uID.sansprecher wohl auf die 

r-töglichkeit einer Anmeldung (und zvrar fälschlichen'1cise bis 
3.1.1971) aufmerksam gemacht ~mrden, diese aber da facta nicht 
mehr rechtzeitig einbringen konnten. 

Auch diverse ausländi·sche Zei tun[5en haben erst P.D..<lh Jl.blauf 
der Amlcldefrist Artikel über die in österreich befindlichen 
Kunstgegenstände .unbekannter Eigentüner gebracht. So uLe ~londe" 

sm 21.1.1971, uTribune Gcneve ll am 230 und 2401 0 1971, die 
BriisselerZeitung "Le Soirtl sm 28 .. 101971 und nLa Figaro" am 
4.301971. 

Die Zahl der ,na@ dem 31.12 .. 1970 einGebrachten Anmeldungen. 
beträgt bereits über 2~6 der gesamten Anmeldungen, wobei sich 
diese Zahl·weiterhin laufend vergrößert. Da diose Anmeldungen 

die FLDaals verspätet eingebracht - zurücl~ei8en muß (es handelt 
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sich um eine Präklusivfrist), ist ~~ befürchten; daß dies vor 
allem im Ausland zu unliebsamen Reaktionen wegen der offenbar 
zu kurzen Anmeldefrist ".führen 'lfr.i.rde 

Da die Republik österreich nicht die Absicht hat, sich an 
diesen Relikten aus dem ~w;ei ten Weltkrieg auch nur irgend\d.e 

zu bereichern und allfälligen recht.mäßig8ll Eigentümern doch 
noch die MÖGlichkeit einer Geltendmachung ihrer Ansprüche ein
gernumt ,.,erden sollte, erscheint: eine vJiedereröffnung der An
meldefrist, und zwar bis zum ~1.Dez~ 1972 geboten, wie dies 1m 

. Arte I des Ent\1Urfos vorgesehen ist$ 
Da es sich um dio 'iPJiedereröffnung einer schon abgela.ufenen 

und nicht nur um eine Verlängerung einer noch offenen h~1melde
.frist handelt, 1rJaren die Bestim:ntu1gon des J..r-c. 11 erforderlich, 
tun die bereits einc;otretene matcricll-:ccchtl:tche Hirkune; des 

§ 2 Abs.1 und dC::1 @ 7 des Kunst- und Kulturgutbereinigungage
satzes '1969 (Vert·Jirkt-ulg des Allopruches und ü-bergG.ng dos Kunst
u.nd Kulturgrrt;cs uui' den Bund infolge ,nicht r0ch-/izei tigor Anmel

du,:n.!;) für V0:l:'.3p~).tGt; ci:t.:'.r;ebrachte Anmeldungen zu besel tigen b7.w. 

o.er neuon .Al1'lJ.clüefrist (Arto I) anzupassen" 

:Da.:r.'iibo:t:' hi.Tl:au.s lmr klarzustellen, daß ablehnende Erklärungen 

eIer AWllcldestel1e oder reehtskräftige ab1.<Teisende Entscheiduneen 
der Gerichte "logen Vernäur:mng der bisher Geltenden l\umcldefrist, 

einer neuerlichen Bohandlung dieser J\nmeldungen nicht entgegen
stehen.. Die .Anmeldestelle '\'lird daher die 'trregen Fristversäumung 

. abgelehnten Anträge einer wei toren (materiellen) Fritfung zu 
unterziehen haben ohne daß es dafür einer neuerlichen Anmeldung 
bedarfe 

,. 

~ ! . 
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